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Ratsfraktion DIE LINKE 

 

 

 

Zu Punkt                     der Tagesordnung 
 

Antrag 
 

0141/2014 
öffentlich 
07.02.2014 

  Datum  Gremium  Antragsteller/in 

 

Ö 20.02.2014 Ratsversammlung Ratsherr Rudau, Fraktion DIE LINKE 

Betreff: 

Mietobergrenzen für unter 25jährige ohne abgeschlossene Berufsausbildung 

 
Antrag: 
 
Die in den Richtlinien der Landeshauptstadt Kiel zu den Regel-Höchstbeträgen für anzuer-
kennende Mieten (Mietobergrenzen) in der Leistungsgewährung von Hilfen nach dem SGB II 
und dem SGB XII enthaltenen Sonderregelungen für Jugendliche und junge Erwachsene 
werden ersatzlos gestrichen. 
 
 
Begründung: 
 
Nach den Richtlinien der Landeshauptstadt Kiel zu den Regel-Höchstbeträgen für anzuer-
kennende Mieten (Mietobergrenzen) in der Leistungsgewährung von Hilfen nach dem SGB II 
und dem SGB XII in ihrer aktuellen Fassung vom 13.12.2012 ist bei unter 25jährigen Bezie-
hern von Leistungen nach dem SGB II ohne abgeschlossene Berufsausbildung eine Miete 
bis maximal 224 € inklusive Heizkosten anzuerkennen, mit einer abgeschlossenen Ausbil-
dung werden die Mietobergrenzen zugrunde gelegt, die auch für über 25jährige gelten. 
 
Diese vom Schleswig-Holsteinischen Landessozialgericht ehemals bestätigte Praxis haben 
inzwischen mehrere Kammern am Sozialgericht Kiel für rechtswidrig erklärt. Die Praxis der 
Stadt orientiere sich an den Regelungen zum BAföG-Recht. Die Möglichkeit für Studenten, 
nach § 27 Abs. 3 SGB II vom für sie örtlich zuständigen Jobcenter einen Zuschuss zu ihren 
angemessenen Aufwendungen für ihre Unterkunft zu erhalten, die vom BAföG nicht gedeckt 
sind, zeige indessen, dass eine an den BAföG-Regelungen orientierte Bemessung der Miet-
obergrenzen für junge Erwachsenen sinnwidrig ist. Denn der Anspruch auf ergänzende Leis-
tungen zur Deckung des durch das BAföG ungedeckten Teils der Unterkunfts- und Heizkos-
ten wurde gerade ins SGB II aufgenommen, weil die BAföG-Sätze nicht immer ausreichend 
sind, um das soziokulturelle Existenzminimum zu gewährleisten. Die Unterkunftssätze, die 
im Leistungsrecht des BAföG gewährt werden, stellten ausdrücklich nur einen pauschalierten 
Zuschuss zu den Unterkunftskosten dar, die regelmäßig nicht zum Bestreiten der tatsächli-
chen Kosten ausreichen. Auch unter 25jährige haben deswegen einen Anspruch auf Leis-
tungen für Unterkunft und Heizung in der Höhe, in der diese auch über 25jährigen zustehen 
(SG Kiel, Urteil vom 26.11.2013, S 30 AS 767/10; SG Kiel, Beschluss vom 9.8.2013, S 31 
AS 251/13 ER – rechtskräftig; so bereits SG Schwerin, Beschluss vom 29.03.2007, S 10 ER 
49/07 AS).  
 
Das Jobcenter Kiel hatte gegen die Entscheidung des SG Kiel zum Az. S 31 AS 251/13 ER 
zwar Beschwerde eingelegt, diese aber zurückgenommen, nachdem das Schleswig-
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Holsteinische Landessozialgericht die Rechtsauffassung des SG Kiel in rechtlichen Hinwei-
sen für vertretbar erklärt hatte. 
 
 
 
 
gez. Stefan Rudau       f.d.R. Florian Jansen 
Ratsherr        Fraktionsgeschäftsführer 
 
 
 
 
 


